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Pressemeldung des Verbands Deutscher Sprecher:innen e.V. (VDS)
Rechtsgutachten: Netflix-Vertrag gefährdet Existenzgrundlage deutscherSynchronsprecher:innen
Der VerbandDeutscher Sprecher:innen e.V. (VDS) hat ein Rechtsgutachten zur AOR-Vereinbarung(Assignment of Rights Agreement) in Auftrag gegeben, die Netflix u ber Synchronstudios allendeutschsprachigen Synchronsprecher:innen zur Unterzeichnung vorlegt. Das Gutachten derRechtsanwaltssozieta t Spirit Legal kommt zu dem Ergebnis: Zentrale Klauseln des Vertrags sindunwirksam oder rechtswidrig. Weitere Klauseln manifestieren das Machtgefa lle zwischen Netflixund den Sprecher:innen. Von einer Unterzeichnung ist abzuraten.
Netflix verlangt Rechte ohne Gegenleistung
Netflix verlangt von Synchronsprecher:innen, weitreichende Rechte an ihren Stimmaufnahmeneinzura umen – einschließlich der Nutzung fu r KI-Training, der digitalen Bearbeitung undNachbildung sowie der Erzeugung synthetischer Stimmen. Eine zusa tzliche Vergu tung bietetNetflix dafu r nicht an. Wer nicht unterschreibt, dem droht Netflix mit dem Wegfall deutscherSynchronfassungen zugunsten bloßer Untertitel.
Was hat das Gutachten ergeben?
Das Gutachten identifiziert drei zentrale Problemfelder:

· Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht: Die vertragliche Klausel zum KI-Trainingbezeichnet keine klar definierte Nutzungsart und ist urheberrechtlich unwirksam. Dievermeintlichen Zustimmungsvorbehalte fu r Stimmklone und digitale Bearbeitung bietenin der Praxis kaum Schutz, weil eine Generalklausel sie ausho hlt. Netflix la sst sich Rechtefu r mindestens 50 Jahre einra umen – ohne dafu r eine zusa tzliche Vergu tung zu zahlen.
· Datenschutzrecht: Die vorgesehene Einwilligung in die Datenverarbeitung genu gt denAnforderungen der DSGVO nicht. Sie benennt das KI-Training nicht ausdru cklich als
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eigensta ndigen Verarbeitungszweck. Sprecher:innen ko nnen nur alles unterschreibenoder alles ablehnen – eine freie Entscheidung ist das nicht. Einmal in ein KI-Systemeingespeiste Stimmdaten lassen sich nach dem Stand der Technik nicht mehr vollsta ndiglo schen. Das in der DSGVO vorgesehene Widerrufsrecht la uft damit faktisch ins Leere.
· Vertragsrecht: Mehrere Klauseln halten einer AGB-Kontrolle nicht stand – darunter derVerzicht auf gesetzlich unverzichtbare Auskunftsanspru che, der Ausschluss deseinstweiligen Rechtsschutzes und die undifferenzierte Pauschalvergu tung. EineSchiedsklausel verlagert die Rechtsdurchsetzung in ein vertrauliches Verfahren ohneO ffentlichkeit und ohne Signalwirkung fu r andere Betroffene.

Warum schützt die Unwirksamkeit die Sprecher:innen nicht?
Das Gutachten ra t ausdru cklich von einer Unterzeichnung ab. Die Unwirksamkeit einzelnerKlauseln wirkt nicht von selbst. Wer unterschreibt, muss die Unwirksamkeit jeder Klauselindividuell erstreiten – gerichtlich, auf eigene Kosten, gegen einen der finanzsta rkstenMedienkonzerne der Welt. Konkrete Rechtsprechung zu KI-Klauseln in Vertra gen u berSynchronleistungen fehlt. Der gerichtliche Weg, gegen die Klauseln vorzugehen, ist steinig.
Hintergrund
Netflix und Amazon haben Patente angemeldet, die menschliche Synchronsprecher:innentechnisch verzichtbar machen. Die Systeme erzeugen aus Stimmaufnahmen und Videomateriallippensynchrone U bersetzungen – ohne dass ein Mensch vor einem Mikrofon steht. Der AOR-Vertrag ebnet den rechtlichen Weg fu r diese Entwicklung. Die Sprecher:innen unterschreibenheute die Bedingungen ihrer eigenen Ablo sung.
Kontakt: Verband Deutscher Sprecher:innen e.V. (VDS), vds-vorstand@sprecherverband.de


